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Antragstellung

für die Förderung von Personalkostenzuschüssen

im Rahmen des Personalkostenförderfonds

2009 - 2011

An
Stiftung Nord-Süd-Brücken, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin

Antragsteller


Ort/Datum


Arbeitsschwerpunkt der beantragten Stelle


beantragter Zeitraum


beantragte Summe


Kofinanzierung beantragt bei/am



für den Zeitraum


bewilligte Summe


rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel


Zielstellungen des Programms 

Der zweieinhalbjährige  Personalkostenförderfonds soll einen Beitrag dazu leisten, dass in den entwicklungspolitisch unterversorgten Neuen Bundesländern entwicklungspolitische Themen stärker verankert sind und sich mehr Menschen für Fragen der Einen Welt interessieren und auch engagieren (Oberziel).  

Die Förderung der Vereine führt dazu, dass diese als entwicklungspolitische Akteure gestärkt sind und ihre Arbeit qualifizierter durchführen (Programmziel). 

Zur Erreichung der Zielstellung des Programms sollten alle interessierten Vereine bei der Beantragung die unten genannten drei Ziel- und Handlungsebenen berücksichtigen.


Antrag

A) Angaben zum Antragsteller

· Beschreibung der bisherigen Tätigkeit des Vereins (u.a. Tätigkeitsschwerpunkte, Projektvolumen, Spendenvolumen, von einem Wirtschaftsprüfer/Steuerberater bestätigte Geschäftsberichte der letzten zwei Jahre, sofern diese nicht schon vorliegen)

· Beschreibung der bestehenden Arbeitstrukturen (Entwicklung der haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeiten)

· Kurze Darstellung der bisherigen Förderung/Zusammenarbeit mit der Stiftung Nord-Süd-Brücken

· Angaben zur lokalen/regionalen/bundesweiten Vernetzung des Vereins

B) Ziel- und Handlungsebenen der geförderten Stelle

1. Die geförderte Stelle leistet nachweislich einen Beitrag dazu, dass der Verein Ende 2011 institutionell gestärkt ist. 


Diese Stärkung bezieht sich auf die Einführung oder Verbesserung der Instrumente zur Planung, zum Monitoring und zur (Selbst)Evaluierung der eigenen Vereinsarbeit.

Zudem soll die finanzielle Mittelbasis (mobilisierte Dritt- und Eigenmittel) des Vereins im Projektzeitraum nachweislich erhöht werden.
Schließlich soll die Stelle einen belegbaren Beitrag dazu leisten, dass sich das lokale/regionale Kooperationsnetzwerk des Vereins erweitert hat.

2. Die geförderte Stelle bewirkt, dass die spezifische Kompetenz des Vereins/des Arbeitsbereiches weiter verbessert wird. Es werden neue Zielgruppen angesprochen bzw. bestehende Zielgruppen weiter in ihrer Handlungsorientierung gestärkt. 

Dies kann auf folgende Weise umgesetzt werden: 

Vereine, die in der schulischen Bildungsarbeit tätig sind, verstetigen bzw. intensivieren ihre Kooperationen mit Bildungseinrichtungen. 

Die zumeist in städtischen Räumen verankerten Vereine tragen ihre entwicklungspolitischen Themen und Angebote auch in den ländlichen Raum.

Vereine verbreitern oder initiieren öffentlichkeitswirksame Aktionen und entwicklungspolitische Kampagnen in den Neuen Bundesländern.

Vereine befördern Inhalte und Produkte des Fairen Handels in den NBL.

Die Selbstorganisation und Partizipation von MigrantInnen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit wird befördert.

3. Die geförderte Stelle qualifiziert die Vereinsarbeit durch den Austausch mit anderen Vereinen und im Rahmen der begleitenden Evaluierung/Fortbildung.

Wir erwarten, dass sich die geförderten Vereine aktiv an der Evaluierung, dem Austausch und den Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Personalkostenförderung beteiligen.



(  Zu den genannten drei Punkten sollten in den Anträgen klare, konkrete und auch überprüfbare Aussagen darüber gemacht werden, wie die zu fördernde Stelle die Verwirklichung der drei Zielebenen sicherstellen wird. Neben der Benennung von Zielen oder Wirkungen  sollten auf jeden Fall auch die zu erwartenden Ergebnisse konkret beschrieben und entsprechende Indikatoren (die qualitativ oder quantitativ anzeigen, dass die Ziele oder Wirkungen auch erreicht wurden) benannt werden.

C) Kosten- und Finanzierungsplan
Bitte stellen Sie hier die jährlichen Ausgaben (Arbeitgeber-Brutto) für die zu fördernde Stelle dar und diesen Ausgaben die Einnahmen aus Eigen- und Drittmitteln sowie der beantragten Fördermittel gegenüber. 

Fördermodalitäten 
1. Personalkostenzuschüsse können von eingetragenen, gemeinnützigen Vereinen aus den neuen Bundesländern bzw. dem Ostteil Berlins beantragt werden, die über mindestens zweijährige Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit und/oder entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit verfügen. Es besteht kein Rechtsanspruch des Trägers auf diese Förderung.

2. Mit den  Personalkostenzuschüssen wird die Förderung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen angestrebt, die

- mindestens 12 Monate gesichert sind

- eine wöchentliche Arbeitszeit von mindestens 30 h für die antragstellende Organisation vorsehen und 

- in angemessener Weise kofinanziert werden, so dass die Gesamtfinanzierung mindestens 24.000 € beträgt.

3. Die Finanzierung der Stiftung Nord-Süd-Brücken wird als Anteilsfinanzierung gewährt. Die bestätigte Kofinanzierung und/oder der Einsatz von Eigenmitteln muss vor der Abforderung der Mittel nachgewiesen werden. Die Höchstfördersumme beträgt 1.250,00 € pro Monat (15.000,00 € pro Jahr). 

Die Förderung ist auf 37.500 € pro Verein für 2,5 Jahre begrenzt. Die zusätzliche Trägerschaft für MultiplikatorInnenstellen ist möglich.

4. Der Personalkostenzuschuss beinhaltet keine Sachmittel. Der Träger ist dafür verantwortlich, dass die technischen und administrativen Voraussetzungen für die Arbeit des/der voraussichtlichen Stelleninhabers/Stelleninhaberin bestehen.

5. Die aufgabenbezogene Qualifikation des/der voraussichtlichen Stelleninhabers/Stelleninhaberin muss gewährleistet sein.

6. Der Förderungszeitraum kann bis zu 2,5 Jahre betragen, sofern die Fördervoraussetzungen (siehe Punkt 3) weiterhin gegeben sind. Jeweils mindestens acht Wochen vor Ablauf eines Förderjahres ist ein  Zwischenbericht einzureichen. Dieser Bericht muss einen Soll-Ist-Vergleich enthalten, der sich an den im Antrag und Arbeitsplan eingereichten Zielen orientiert und deren Erfüllung gemäß erarbeiteter Indikatoren darstellt, bewertet und gegebenenfalls für das kommende Jahr neu definiert. 

7. Aus der Förderung von Personalkosten dürfen der Stiftung keine arbeitsrechtlich relevanten Verpflichtungen entstehen.

8. Dem Antrag ist ein realistisches Arbeitsprogramm sowie eine Beschreibung des Stellenprofils beizufügen. Die Zielvorstellungen sind mit nachvollziehbaren und überprüfbaren Kriterien und quantitativen wie qualitativen Indikatoren zu unterlegen. 
Verfahren
Die Personalkostenförderung der Stiftung erfolgt im Rahmen eines geschlossenen Fonds.

Für den 5. Personalkostenförderfonds können inhaltlich und formal vollständige Anträge bis zum 20.04.2009 eingereicht werden. Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt werden. Die Förderung kann – vorbehaltlich der Zuwendung des BMZ an die Stiftung Nord-Süd-Brücken - frühestens ab 01.07.2009 beginnen. Eine gleichzeitige Förderung aus dem vorhergehenden 4. PKF ist nicht möglich.

Bei beantragter Kofinanzierung ist der voraussichtliche Bewilligungstermin anzugeben. Der beantragte Projektbeginn kann maximal 3 Monate verschoben werden. Unterbrechungen der Förderung sind mit der Geschäftsstelle vorab abzustimmen.

Bei Trägern, die eine Personalkostenförderung erhalten, wird die Verwaltungspauschale für weitere von der Stiftung geförderte Projekte auf 7,5 % reduziert.

Die jährliche Fördersumme für Personalkosten wird auf die Förderquote des Trägers angerechnet.

� Wir bitten (so bereits vorhanden) um eine Kopie des Bewilligungsbescheides des Kofinanzierungsgebers.








